
1. Änderungssatzung 
zur Satzung der Stadt Wittingen 

über die Benutzung der Dorfgemeinschaftseinrichtungen 
 

 
Aufgrund der §§ 6, 8 und 40 der Nieders. Gemeindeordnung (NGO) in der geltenden Fas-
sung hat der Rat der Stadt Wittingen in seiner Sitzung am 09. Juli 1998 folgende Satzung 
beschlossen: 
 

§ 1 
Änderungen 

 
Die Satzung der Stadt Wittingen über die Benutzung der Dorfgemeinschaftseinrichtun-
gen vom 06. April 1994 wird wie folgt geändert: 
 
In § 1 (Allgemeines) Abs. 1 wird die Aufzählung der Ortsteile ergänzt um die Worte 
 

„Ortsteil Zasenbeck“. 
 
 

§ 2 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Änderungssatzung tritt mit dem Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. 
 
 
 
Wittingen, den 09. Juli 1998 
 
 

STADT WITTINGEN 
 

(L.S.) 
 
 
gez. Unterschrift gez. Unterschrift 
(Schulze) (Plumeyer) 
Bürgermeister Stadtdirektor 
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